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Mehr  als 50 Mrd. Fr. Spargelder der beruflichen 
Vorsorge sind auf einem gesperrten Bank-
konto geparkt – das sind 6% aller Pensionsver-

mögen. Es sind Guthaben der zweiten Säule, die von der 
Pensionskasse wegen Unterbruchs der Erwerbstätigkeit 
der versicherten Person ausgesondert wurden. Auf die-
sen Geldern besteht kein Anspruch auf den BVG-Min-
destzins und auch nicht auf eine spätere Rente.

Die meisten Banken bieten für solche Sperrkonten 
derzeit höchstens 0,2% Jahreszins. Die Pensionskassen 
haben jedoch den gewöhnlichen Vorsorgegeldern in 
den Jahren 2014 bis 2017 gemäss neuester Swisscanto-
Umfrage jährlich 1,7 bis 2,5% Zins gutgeschrieben. 

Zum Zinsnachteil kommt hinzu, dass bei unterbro-
chener oder reduzierter Erwerbstätigkeit keine oder nur 
mehr geringe weitere Geldeinlagen entstehen. Das aus-
gesonderte Freizügigkeitsgeld stagniert, weshalb das 
ursprünglich angepeilte Vorsorgeziel illusorisch wird.

Besser Aktien als nur Konto allein
Das Freizügigkeitsgesetz gilt seit 1995 und besagt, dass 
austretende Mitarbeitende vollen Anspruch auf das in 
der betriebseigenen Pensionskasse Gesparte haben. 
Diese Freizügigkeit muss jedoch als separiertes Vor-
sorgegeld bestehen bleiben. Es ist bei Aufnahme einer 
nächsten Erwerbstätigkeit als Starteinlage auf das 
eigene Konto in der Vorsorgeeinrichtung des neuen 
Arbeitgebers einzuzahlen.

Die Berechtigten von Freizügigkeitsgeldern halten 
über 80% der Beträge in Kontoform, sagt Beat Bühl-

mann vom Vorsorgedienstleister Finpension: «Dabei 
beträgt die Haltedauer solcher Gelder oft mehrere Jahre 
und eine Anlage in Wertschriften über kollektive Invest-
ments ist erlaubt.» Es gelten dafür dieselben Regeln wie 
für das Vorsorgesparen 3a: der Aktienanteil darf bis 50% 
des Vermögens betragen, toleriert sind bis 80%, wenn 
entsprechende Risikofähigkeit ausgewiesen ist, bspw. 
bei Alter unter fünfzig Jahren oder wenn substanzielle 
weitere private Vermögensteile bestehen.

Die geringe Nutzung von Wertschriftenlösungen für 
die gesperrten Gelder führt Bühlmann auf mangelhafte 
Information und auf überteuerte Angebote zurück: 
«Viele Vorsorgefonds belasten jährlich rund 1,2% Ge-
samtkosten, obschon bei den Institutionen der berufli-
chen Vorsorge die Vermögensverwaltungskosten über 
die vergangenen Jahre deutlich verringert wurden.» 

Finpension arbeite daran, Wertschrifteninvestments 
zu einer Gebühr von jährlich weniger als 0,5% des Ver-
mögens anzubieten. Auf den Geldern der Pensionskas-
sen fielen 2017 im Medianwert 0,44% Gebühren an.

Ein Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle aus 
dem Jahr 2016 belegt, dass die Summe der Freizügig-
keitsgelder im Zeitraum 2007 bis 2013 von 30 Mrd. Fr. 
auf knapp 50 Mrd. Fr. gestiegen ist. Der Verein Vorsorge 
Schweiz, in dem die Anbieter von Vorsorgelösungen or-
ganisiert sind, schätzt das Volumen per Ende 2017 auf 
52 Mrd. Fr. Das übertrifft bei weitem das gesamte Ver-
mögen der staatlichen ersten Vorsorgesäule (AHV/IV/
EO) von zuletzt 37 Mrd. Fr. und ist rund halb so viel wie 
auf 3a-Konten und -Depots liegt (vgl. Grafik oben).

Wichtigste Anbieterin ist die Stiftung Auffangein-
richtung BVG. Sie führt rund 1,1 Mio. Freizügigkeitskon-
ten mit einer Summe von 10,2 Mrd. Fr. per Ende 2017. 

Im vergangenen Jahr waren nach 2,2 Mrd. Fr. Zufluss 
und 1,2 Mrd. Fr. Geldrückzügen netto 1 Mrd. Fr. dazuge-
kommen. Geschäftsführer Marc Gamba bemerkt dazu 
auf Anfrage, Pensionskassen würden den Geldanspruch 
ausgetretener Versicherter rascher als früher aus ihrer 
Bilanz entfernen und auszahlen – wohl wegen Negativ-
zinsen auf dem Bankkontokorrent.

Rund zwei Drittel der Freizügigkeitskonten bei der 
Auffangeinrichtung sind ohne aktuelle Kontaktadresse, 
davon 80% mit einem Saldo unter 5000 Fr. Die Namen 
der Begünstigten und ihre AHV-Nummer sind der Auf-
fangeinrichtung bekannt und werden der Zentralstelle 
zweite Säule in Bern gemeldet, wo sich jede Person über 
allfällig gestrandete Guthaben erkundigen kann.

Wenn die neue Pensionskasse ablehnt
Dass Vorsorgegeld länger oder gar dauerhaft nicht in 
einer Pensionskasse platziert werden kann, hängt nicht 
nur mit der im Alter 50+ tendenziell länger dauernden  
Erwerbslosigkeit zusammen. Wenn in einem neuen Job 
das Salär niedriger als zuvor oder der Beschäftigungs-
grad reduziert ist, lässt sich nicht immer die gesamte 
Freizügigkeit in die neue PK einbringen. Deren Regle-
ment bestimmt nämlich, wie hoch das Vorsorgegutha-
ben ausgehend von Salär und Alter höchstens sein darf.

Helfen kann in einer solchen Konstellation eine Um-
schichtung vom Freizügigkeitskonto auf Wertschriften-
anlagen, die zur eigenen Risikofähigkeit passen. Die Al-
ternative ist, mit dem blockierten Vorsorgegeld Hypo-
theken auf selbst genutztem Wohneigentum abzuzah-
len. Ein Barbezug des Freizügigkeitsgelds ist frühestens 
ab Alter 60 für Männer und Alter 64 für Frauen erlaubt.

Unproduktives Pensionsgeld
Wer den Job verliert, findet sein Pensionsgespartes plötzlich auf einem Bankkonto. Auf diesen kumuliert 50 Mrd. Fr. 
 Vorsorgevermögen reicht der Sparzins allein nicht für die erhoffte Rente. Möglich ist mehr.

PENSIONS-KASSEN-STURZ

Den Menschen in der 
Schweiz gehören 
1000 Mrd. Fr. Vorsor-
gegeld. Davon liegen 
insgesamt 850 Mrd. 
Fr. bei den Pensions-
kassen. Rund 150 
Mrd. Fr. Vorsorgegeld 
steckt auf gesperrten 
Konten und Depots; 
etwa 100 Mrd. Fr. in 

der Vorsorgesäule 3a, weitere rund 50 
Mrd. Fr. auf Freizügigkeitskonten (vgl. 
nebenstehenden Artikel). Die jährliche 
Verzinsung dieser Kategorien klafft dabei 
weit auseinander.

In den zurückliegenden Jahren hat sich 
besonders jenes Vorsorgevermögen lukra-
tiv entwickelt, das in den Pensionskassen 
steckt: Die Erwerbstätigen haben letztes 
Jahr im Schnitt 2,5% Zins erhalten, wie die 
ZKB-Tochtergesellschaft Swisscanto im 
Frühling in einer Umfrage erhoben hat. In 
den Jahren zuvor lag der Mittelwert der 
Zinsgutschriften zwischen 1,7 und 2,6%.

Bei den gesperrten Geldern kann die 
Performance stärker variieren, denn die 
Kontoinhaber dürfen verschiedene For-
men von Wertschrifteninvestments wäh-
len. Mehr als drei Viertel der gesamten 
Geldsumme liegt allerdings auf schlecht 
rentierenden Bank- und Versicherungs-
konten, wie der Verein Vorsorge Schweiz 
ermittelt hat. In ihm sind die Anbieter von 
Vorsorgekonten organisiert.

Auf 3a- und Freizügigkeitskonten zah-
len die meisten Geldinstitute derzeit Zin-
sen von höchstens 0,2% – mehr bieten nur 
ganz wenige, oft nur lokal tätige Banken. 
Diversifizierte Wertschriftenanlagen mit  
Aktien und Anleihen versprechen über 
den Mehrjahreszeitraum eine kräftigere 
Rendite. Allerdings müssen dann entspre-
chende Wertschwankungen und zeitwei-
lige Börsenkorrekturen nervlich ausgehal-
ten werden können.

Wer sein 3a-Vermögen – und gegebe-
nenfalls auch den längere Zeit blockiert 
bleibenden Teil des Freizügigkeitsgutha-
bens – analog zur Anlagestrategie der 
 Pensionskassen investiert hat, erreichte in 
den vergangenen Jahren Performances 
zwischen –0,6% im Jahr 2011 und +8,1% 
im zurückliegenden Jahr (vgl. Tabelle). Seit 
Beginn des laufenden Jahres haben die 
Pensionskassenportefeuilles, die im 
Schnitt zu rund 30% in Aktien und knapp 
25% in Immobilien investiert sind, etwa 
ein halbes Prozent eingebüsst. Die Auf-
wärtsbewegung der Aktienbörse im Juli 
hat das Jahresmanko wettgemacht. Und 
längst ist noch nicht Ende Jahr.

Schreiben Sie uns: 
vorsorge@fuw.ch

1) Freizügigkeitsguthaben, d.h. zwischengeparkte Vorsorgegelder
Quelle: BSV, VVS, Compenswiss / Grafik: FuW, mg
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Defi nition Nach Beendigung eines Arbeitsverhältnisses zahlt die betriebs-
eigene Pensionskasse gemäss Freizügigkeitsgesetz von 1995 
alle einbezahlten lohnabhängigen Beiträge zusammen mit 
den Zinsgutschriften auf ein Freizügigkeitskonto aus. 

Verwendung Die Freizügigkeit kann auf höchstens zwei Bank-/Versiche-
rungskonten aufgeteilt werden. Das Geld bleibt gesperrt und 
muss als Startbetrag in die Pensionskasse eines nächsten 
Arbeitgebers einbezahlt werden.

Ausnahmen Die neue Pensionskasse kann einen Teil der Freizügigkeitsein-
zahlung ablehnen, wenn das Maximum überschritten würde, 
bspw. wegen reduziertem Beschäftigungsgrad oder geringerer 
Einkommenshöhe.

Geldanlage Bleibt Vorsorgegeld dauerhaft liegen, kann anstelle eines 
Kontos oder einer Police eine Wertschriftenanlage gewählt 
werden - in Abstimmung mit eigener Risikofähigkeit und 
den Anlagerestriktionen der Pensionskassen (BVV2).

Barbezug Zulässig für Wohneigentumsförderung, bei Wegzug ins Ausland 
oder bei selbständiger Erwerbstätigkeit; sonst frühestens fünf 
Jahre vor ordentlichem Pensionierungsalter.

Quelle: Freizügigkeitsgesetz/FuW

Performance Pensionskassen
in % in %

2011  –0,6 2015 0,9
2012 7,2 2016 3,9
2013 5,8 2017 8,1
2014 7,7 1. Sem. 2018 –0,5

Quelle: CS Pensionskassenindex

Quelle: Thomson Reuters / FuW

Jahresperformance

Obligationenindex SBI
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SMI, indexiert
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Kontakt:
E-Mail anzeigen@fuw.ch
Tel. +41 44 248 58 11

Buchen Sie Qualität
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